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Verhältnismäßigkeit 
der Durchsuchung 
einer Arztpraxis

Der besondere Schutz von
Berufsgeheimnisträgern 
(§ 53 StPO) gebietet bei der
Anordnung der Durchsu-
chung einer Arztpraxis die
besonders sorgfältige Be-
achtung der Eingriffsvoraus-
setzungen und des Grund-
satzes der Verhältnismäßig-
keit. Der Richter darf die
Untersuchung einer Arztpra-
xis nur anordnen, wenn er
sich aufgrund eigenverant-
wortlicher Prüfung der Er-
mittlungen überzeugt hat,
dass die Maßnahme verhält-
nismäßig ist (BVerfG, 3.
Kammer des Zweiten Senats,
Beschl. v. 21.01.2008 - 2 BvR
1219/07). 

Dr. jur. Dirk Schulenburg, 
Justitiar der Ärztekammer

Nordrhein

Palliativmedizin 
und Onkologie 
zusammenführen

Zum 1. Symposium zur Inte-
gration der Palliativmedizin
in die Onkologie laden das
Netzwerk Palliativmedizin
Essen und die Klinik für In-
ternistische Onkologie und
Hämatologie mit Zentrum
für Palliativmedizin der Kli-
niken Essen-Mitte ein. Die
Veranstalter wollen in Vor-
trägen und Workshops den
Erfahrungsaustausch zur
Implementierung von Pal-
liativmedizin in die Onkolo-
gie fördern, Schlüsselele-
mente und medizinökono-
mische Vorteile des Integra-
tionsprozesses vorstellen
sowie Fragen der ethischen
Entscheidungsfindung in
der Onkologie diskutieren.
Das Symposium findet am
Samstag, 28. Februar 2009
in der Essener Zeche Zoll-
verein statt und ist mit ins-
gesamt 9 Punkten aner-
kannt. Weitere Informatio-
nen und Anmeldung: Netz-
werk Palliativmedizin 
Essen, Tel.: 02 01/17 44 99
99, Fax: 02 01/17 44 99 90, 
E-Mail: info@netzwerk-
palliativmedizin-essen.de, 
Internet: www.netzwerk-
palliativmedizin-essen.de. 
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„Verkürzter 
Versorgungsweg“
wird unzulässig

Die Hilfsmittelabgabe durch
den Arzt, der so genannte ver-
kürzte Versorgungsweg – wird
durch den neuen § 128 SGB V zum
1. April 2009 unzulässig. Ferner
wird die Zahlung einer Vergü-
tung für zusätzliche privatärztli-
che Leistungen, die im Rahmen
der Versorgung mit Hilfsmitteln
von Vertragsärzten erbracht wer-
den, unzulässig. Sofern die Kran-
kenkassen die Zuweisung von
Versicherten an bestimmte Hilfs-
mittelerbringer oder eine sonstige
Form unzulässiger Zusammenar-
beit feststellen, ist die zuständige
Ärztekammer zu informieren. 

Dr. Dirk Schulenburg, 
Justitiar der Ärztekammer Nordrhein

Qualitätsbericht der KV Nordrhein

Zum Jahresbeginn hat die
Kassenärztliche Vereinigung (KV)
Nordrhein ihren jährlichen Qua-
litätsbericht veröffentlicht. Rund
zwei Drittel aller medizinischen
Leistungen im ambulanten Be-
reich der gesetzlichen Kranken-
versicherung unterlägen strengs  -
ten Qualitätskriterien, die von
der Befähigung der Ärzte bis zur
Praxisausstattung reichten, so
die KV. „Regelmäßige Nachweise
unserer Kolleginnen und Kolle-
gen über Fortbildungen, Häufig-
keit der Leistungserbringung so-
wie Überprüfungen beispiels-
weise der Hygienebestimmun-
gen in der Koloskopie führen zu
einem nachhaltig hohen Quali-
tätsniveau“, so Dr. Klaus Ende-
rer, Qualitätssicherungsbeauf-
trager der KV Nordrhein. Im Be-
richtszeitraum 2007 stieg die
Anzahl der qualitätsgeprüften
Genehmigungen um rund 16
Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Die Zahl der Widerrufe bezogen
auf die Gesamtzahl aller Teilneh-
mer blieb dagegen kons tant.
1.034 Anträge wurden abgelehnt
und 76 Genehmigungen wider-
rufen, weil zum Beispiel der Arzt
nicht die ausreichende Menge an
vorgeschriebenen Leis  tungen in
einem gewissen Zeitraum er-
bracht hat. 

Insgesamt wurden im Jahr
2007 in den unterschiedlichen
Bereichen 60.683 Genehmigun-
gen erteilt. Gegenüber dem Vor-
jahr kamen 9.590 neu erteilte Ge-

nehmigungen hinzu. Zu den Be-
reichen mit den höchsten Geneh-
migungszahlen − abgesehen von
der Teilnahme an Hausarztver -
trägen oder Disease-Management-
 Programmen − gehören Ultra-
schall (13.775), Radiologie (3.389)
Ambulantes Operieren (2.908)
und Langzeit-EKG (2.804).

Nur im ambulanten vertrags-
ärztlichen Bereich gebe es eine
solche Fülle an Vorgaben, Richtli-
nien, Nachweisen und Überprü-
fungen, die entsprechende Anfor-
derungen an Ärztinnen und Ärz-
te, Psychologische Psychothera-
peutinnen und -therapeuten so-
wie an Kinder-und Jugendlichen-
psychotherapeutinnen und -the-
rapeuten stelle, betont die KV.
Diese Qualifikationen würden
beispielsweise für die Leistungs-
erbringung im privatärztlichen
Bereich nicht gefordert. Der Be-
richt gewährt auch Einblick in die
Art und Weise, wie eine hausärzt-
liche Praxis ihre Fortbildungs-
nachweise für Sondervereinba-
rungen organisiert.

Weitere Informationen: 
www.kvno.de KVNo/RhÄ

Cochrane Library für Kammermitglieder 
weiter kostenlos zugänglich

Der Zugang zur Cochrane Li-
brary ist für Mitglieder der Ärzte-
kammer Nordrhein (ÄkNo) auch
im Jahr 2009 kostenlos möglich.
Die ÄkNo konnte die Verhand-
lungen über einen Folgevertrag
über die Online-Nutzung der re-
nommierten Datenbank zur evi-
denz-basierten Medizin mit dem
Herausgeber der Cochrane Li-

brary, Wiley InterScience, erfolg-
reich abschließen. Damit steht
allen nordrheinischen Ärztinnen
und Ärzten unter www.aekno.de/
cochrane der Zugang zur Coch rane
Library auch weiterhin offen. Im
Frühjahr 2008 startete die ÄkNo
als erste Ärztekammer Deutsch-
lands für ihre Mitglieder diesen
Service, den bisher über 1.200

nordrheinische Ärztinnen und
Ärzte genutzt haben und regel-
mäßig nutzen. Der Zugang er-
folgt weiterhin über die Kombi-
nation von Arztnummer und
Einheitlicher Fortbildungsnum-
mer (EFN), so dass keine weite-
ren Passwörter nötig sind. 
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Anmeldeschlusstermin für 
Weiterbildungsprüfungen

Der nächste zentrale Prüfungstermin
zur Anerkennung von Facharztkompe-
tenzen, Schwerpunktbezeichnungen
und Zusatzweiterbildungen bei der
Ärztekammer Nordrhein ist der
22./23. April 2009. 

Anmeldeschluss: 
Mittwoch, 25. Februar 2009

Die weiteren Termine und Informatio-
nen zu den Modalitäten der Weiter-
bildungsprüfungen 2009 stehen im
Internet auf der Homepage www.
aekno.de und im September-Heft
2008 auf Seite 16.

ÄkNo

Dr. Klaus Enderer,
stellvertretender
Vorsitzender des
Vorstandes und
Qualitätssiche-
rungsbeauftragter
der KV Nordrhein. 
Foto: KV Nord-
rhein


